
serer Epoche”, die Möglichkeit und Notwendigkeit 
einer • breiten antiimperialistischen Volksfront in den 
noch unter der Herrschaft des Kapitals befindlichen 
Ländern, die Notwendigkeit, hier bürgerlich-demokra
tische Freiheiten zu verteidigen und auszunutzen, die
sen und jenen dazu, die Unversöhnlichkeit zwischen 
bürgerlicher und sozialistischer Staatlichkeit abzu
schwächen, die „Errungenschaften“ kapitalistischer 
Staatlichkeit in den Sozialismus „einbauen“ zu wollen, 
um angeblich nicht sektiererisch zu sein, um angeblich 
den Sozialismus auch für Westeuropa „attraktiv“ zu 
machen.
Wer von hier aus das Problem der „Teilung der Macht“ 
sozusagen „nur institutionell“ diskutieren möchte, 
kommt damit zwangsläufig den antisozialistischen 
Kräften entgegen: Er abstrahiert von den Gesetzmä
ßigkeiten des Klassenkampfes.
Lenin bezeichnete es als Merkmal der Sowjets als des 
neuen Staatsapparates, daß dieser es u. a. ermögliche, 
„die Vorteile des Parlamentarismus mit den Vorteilen 
der unmittelbaren und direkten Demokratie zu vereini
gen, d. h. in der Person der gewählten Volksvertreter 
sowohl die gesetzgebende Funktion als auch den Voll
zug der Gesetze zu vereinigen. Im Vergleich mit dem 
bürgerlichen Parlamentarismus ist das in der Entwick
lung der Demokratie ein Fortschritt von welthistori
scher Bedeutung“,|8.
Was daher die Gestaltung unseres Staatsapparates. be
trifft, so werden uns keine bürgerlichen oder revisio
nistischen Staatstheorien von den durch die Erfahrun
gen der internationalen Arbeiterbewegung und nicht 
zuletzt durch die Erfahrungen des deutschen Volkes 
selbst gewonnenen Erkenntnissen abbringen, die durch 
unsere eigene staatliche Praxis längst vielfältig erhär
tet worden sind. Für die effektivste Gestaltung des 
staatlichen Organismus der DDR gilt der Verfassungs
grundsatz des Art. 47 Abs. 1:

„Der Aufbau und die Tätigkeit der staatlichen Or
gane werden durch die in dieser Verfassung fest- 47 48 *

47 Vgl. Sanakojew. Das Weltsystem des Sozialismus, Moskau 
1968, S. 249 ff. (russ.).
48 Lenin, Werke, Bd. 26, Berlin 1961, S. 87 (Hervorhebung im
Original — E. G.).

gelegten Ziele und Aufgaben der Staatsmacht be
stimmt.“

Die Arbeiterklasse als Träger der sozialistischen Pro
duktionsweise schafft sich im Bündnis mit allen ande
ren Werktätigen ein solches Staatssystem, „das den Er
fordernissen der neuen Gesellschaft entspricht und die 
qualitativ höheren Formen des Zusammenwirkens der 
Menschen bei der Beherrschung der Natur und ihrer 
eigenen Entwicklung verkörpert. Hier liegt auch die 
tiefere Wurzel für den qualitativen Unterschied nicht 
nur des Inhalts, sondern auch der Formen der sozia
listischen Staatsordnung gegenüber dem Machtapparat 
der Bourgeoisie und des Monopolkapitals in der spät
kapitalistischen Gesellschaft“ ”.
Entwicklungsbedingung der sozialistischen Gesell
schafts- und Staatsordnung ist und bleibt die volle 
„Machtkonzentration in den Händen der gewählten 
Volksvertretungen und ihrer engen lebendigen Verbin
dung mit den Werktätigen und ihren Kollektiven ... 
Auf der Grundlage dieser Volkssouveränität erfolgt die 
demokratische Leitung aller staatlichen Verwaltungs
organe und der Justiz50.
Wir gehen davon aus, daß die Sowjetunion in der Zeit 
ihres 51jährigen Bestehens das Grundmodell des Sozia
lismus für die Arbeiterklasse und alle Kräfte des Fort
schritts in der Welt geliefert hat, daß es demzufolge 
darauf ankommt, die Erfahrungen des Funktionieren 
der Sowjets zu studieren und entsprechend den jewei
ligen nationalen Bedingungen anzuwenden, daß es sich 
jedoch nicht darum handeln kann, unter Mißachtung 
jener Erfahrungen „neue“ Modelle der Staatsorganisa
tion zu erfinden. Das würde dem proletarischen Inter
nationalismus widersprechen.
Wer daher mit der antiquierten Elle des Gewaltentei
lungsschemas, die schon beim imperialistischen Staat 
nur noch den apologetischen Zweck haben kann, die 
wirklichen Maßstäbe und Bedingungen seiner Existenz 
und seines Funktionieren zu verbergen, gar die sozia
listische Staatlichkeit messen will, der fördert be
wußt oder unbewußt konterrevolutionäre Absichten.

49 Ulbricht, Die Rolle des sozialistischen Staates . .., S. 32.
60 Ebenda, S. 24.
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WALTER ZIEGLER, Vizepräsident des Obersten Gerichts

Für eine höhere Qualität der Strafrechtsprechung und ihrer Leitung!
Die 9. Plenartagung des Zentralkomitees der SED stellt 
in Präzisierung der auf dem VI. und VII. Parteitag ge
wiesenen strategischen Linie einen weiteren Schritt 
beim Ausbau des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in der DDR dar. Das richtige Verständ
nis für diese Kontinuität der Politik der Partei der Ar
beiterklasse und für ihre systematische Vervollkomm
nung ist auch für die sozialistische Rechtspflege von 
größter Bedeutung. Auch in der Tätigkeit der Gerichte 
gibt es kein Ausruhen auf einmal gewonnenen Positio
nen; notwendig ist vielmehr die ständige schöpferische 
Höherentwicklung der Arbeit im Einklang mit der ge
sellschaftlichen Entwicklung.

Festigung der sozialistischen Staatsmacht 
und Leitung der Strafrechtsprechung

Walter U l b r i c h t  hat in seinem Referat auf der 
9. Plenartagung dargelegt, daß unsere Grundaufgabe die 
Stärkung der DDR ist und daß dabei dem weiteren 
Ausbau und der Festigung der sozialistischen Staats

macht erstrangige Bedeutung zukommt1. Als Charakte
ristika für die staatliche Entwicklung der gegen
wärtigen Periode hat Walter Ulbricht in seiner Rede 
auf der Festveranstaltung zum 20. Jahrestag der Deut
schen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
hervorgehoben:
— die Entwicklung der wissenschaftlichen Führungs

tätigkeit, verbunden mit der demokratischen Mitwir
kung der Werktätigen an der politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Leitung;

— die vollständige Ausarbeitung des Systems der sozia
listischen Gesetze und Normen der staatlichen Ord
nung;

— die Durchdringung aller Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens mit der Lehre des Marxismus-Leni
nismus und ihre bewußte schöpferische Anwendung 
durch die Bürger;

— das demokratische Bündnis und die freundschaft
liche Zusammenarbeit der Arbeiterklasse mit der

1 W. Ulbricht, Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus, Berlin 1968, S. 3 und 73.
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